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WPK MAGAZIN

Wer die Wirtschaftselite ansprechen will, schaltet hier!
Mit Ihrer Anzeige im WPK Magazin erreichen Sie zielgenau alle Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer in Deutschland

/ / Charakteristik

Das WPK Magazin ist die Mitgliederzeitschrift der Wirt-
schaftsprüferkammer. Sie enthält Nachrichten, Informa-
tionen und Berichte über rechtliche Entwicklungen, die für 

den Berufsalltag jedes Wirtschaftsprüfers und vereidigten Buch- 
prüfers wichtig sind.

Herausgeber ist die Wirtschaftsprüferkammer (WPK), eine Körper-
schaft des öffentlichen Rechts, deren Mitglieder alle Wirtschafts- 
prüfer, vereidigten Buchprüfer, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und 
Buchprüfungsgesellschaften in Deutschland sind.

/ / Erfolgreiches Doppel:  
Printausgabe & innovative Magazin-App

Seit der Ausgabe 1/2019 erscheint das WPK Magazin in einem neuen mo-
dernen Design. Zusätzlich zu der Printausgabe und dem Magazin-PDF gibt 
es eine native Magazin-App, die den Lesern ein multimediales Leseerlebnis 
auch unterwegs ermöglicht. Die Magazin-App wird in einem digitalen Kiosk 
bereitgestellt, so dass auch ältere Ausgaben – und damit auch Ihre Werbung 
– dauerhaft verfügbar bleiben.

Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer üben eine wichtige Kontroll-
funktion in der Wirtschaft aus. Mit den Jahresabschlussprüfungen nehmen 
sie Einfluss auf die Entscheidungen von Geschäftspartnern, Investoren, 
Gläubigern und Anteilnehmern.
Sie unterliegen daher strengen Sorgfalts- und Berufspflichten. 

Entsprechend anspruchsvoll ist die Ausbildung zum Wirtschafts- 
prüfer. Sie umfasst in der Regel ein Studium der Betriebswirtschaft 
mit den Schwerpunkten Rechnungslegung und Steuerrecht. Hin-
zu kommen einige Jahre Berufserfahrung und ein staatliches Berufs- 
examen, das als eines der anspruchvollsten in Deutschland gilt. 

Somit liegt das Bildungsniveau der Leser deutlich über dem Durchschnitt – 
ebenso wie ihr Einkommen. Dies macht das WPK Magazin zu einem perfekten 
Werbeumfeld für Ihre Entscheiderkommunikation.

/ / Keine Streuverluste: Garantierte Zustellung an 
alle WPK Mitglieder vier Mal pro Jahr

Alle Mitglieder erhalten im Rahmen ihrer Mitgliedschaft das WPK Maga-
zin als Print- und/oder PDF-Ausgabe. Als Anzeigenkunde können Sie somit 
sicher sein, dass das Magazin tatsächlich gelesen und Ihre Anzeige bzw. 
Beilage wahrgenommen wird.

Mit jeder Werbebuchung erreichen Sie so die über 21.000 Wirtschaftsprü-
fer, vereidigten Buchprüfer, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buch-
prüfungsgesellschaften in Deutschland.

WPK Magazin-Leser:
überdurchschnittlich gebildet und vermögend

mailto:cm@mattheis-berlin.de
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Premium-Zielgruppe mit Multiplikatoren-Effekt
Viele Wirtschaftsprüfer sind auch als Unternehmensberater, Steuerberater und/oder Rechtsanwälte tätig.  
Somit sprechen Sie eine Zielgruppe an, die als Multiplikator in alle börsennotierten Großunternehmen und  
in die wichtigsten mittelständischen Betriebe hinein wirkt. 

/ / Die Zielgruppe ist ...

Wirtschaftsprüfer

vereidigte Buchprüfer

Wirtschaftsprüfungs- 
gesellschaften

Buchprüfungs- 
gesellschaften

gesetzl. Vertreter von 
WPG u. BPG, die nicht 
WP oder vBP sind

freiwillige Mitglieder

/ / Mitgliedergruppen ...

 82 % ....... männlich
 18 % ....... weiblich

 0,8 % .........unter 30 Jahre alt
 11,9 % .........zwischen 30 und 39 Jahre alt
 19,3 % .........zwischen 40 und 49 Jahre alt
 31,0 % .........zwischen 50 und 59 Jahre alt
 20,3 % .........zwischen 60 und 69 Jahre alt
 16,7 % ........über 70 Jahre alt

69,8 %

10,4 %

14,2 %

0,3 %

5,0 %

0,3 %

mailto:cm@mattheis-berlin.de
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Auflage: .......................................................  Die Druckauflage des WPK Magazins beträgt rd. 15.020 Exemplare.
 Darüber hinaus erhalten rd. 7.107 Empfänger das Heft im PDF-Format.
 Die verbreitete Auflage beträgt rd. 23.000 Exemplare.

Erscheinungsweise: ................................... Das Magazin erscheint jährlich mit vier Ausgaben als gedruckte Ausgabe, als PDF-Version sowie
 als Magazin-App.

Herausgeber: .............................................. Wirtschaftsprüferkammer (WPK)
 Körperschaft des öffentlichen Rechts
 Rauchstraße 26, 10787 Berlin
 Tel.: +49 30 726161-0 · Fax: +49 30 726161-228
 E-Mail: magazin@wpk.de

Heftgestaltung, Anzeigenvertrieb ......... mattheis. werbeagentur gmbh
und Anschrift für Versand  In der Fouragerie
von Anzeigendaten: Kastanienallee 4, 10435 Berlin
 Tel.: +49 30 3480633-0 · Fax: +49 30 3480633-33
 E-Mail: cm@mattheis-berlin.de

Rabatte (auf Netto-Gesamtsumme): ...... 20 % Rabatt auf den Listenpreis bei Erstbuchungen
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 2 % Skonto bei vorliegendem SEPA-Lastschriftmandat
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D ie Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten im Prü-
fungstermin I/2023 des Wirtschaftsprüfungsexamens 
ist im Vergleich zum Vorjahr um ein knappes Fünftel 

angestiegen. Waren es im Prüfungstermin I/2022 noch 304 
Kandidatinnen und Kandidaten, die zur Prüfung zugelassen 
worden waren oder sich zur Ablegung weiterer Modulprüfun-
gen angemeldet hatten, waren es im ersten Prüfungstermin 
im Jahr 2023 361, was einem Anstieg um 18,1 % entspricht.

/ / 365 Modulprüfungen mit Bestehensquote 
von 67,4 %

Die 361 Kandidatinnen und Kandidaten haben – ohne Erkran-

kungen und Rücktritte – an insgesamt 365 Modulprüfungen 
teilgenommen und 622 Klausuren geschrieben. Hierbei ging 
die pro Kandidatin und Kandidat geschriebene Zahl der Klau-
suren im Vergleich zum Vorjahr von 1,9 auf rund 1,7 zurück.

Von den 365 Modulprüfungen wurden 246 (67,4 %) be-
standen, wobei die Bestehensquote zwischen 46,3 % im Prü-
fungsgebiet „Wirtschaftliches Prüfungswesen, Unterneh-
mensbewertung und Berufsrecht“ und 86,1 % im Prüfungs-
gebiet „Wirtschaftsrecht“ lag.

61 Kandidatinnen und Kandidaten haben die Prüfung – das 
Wirtschaftsprüfungsexamen – bestanden, weil sie alle Modul-
prüfungen, die sie ablegen mussten, mit Erfolg abgeschlos-
sen haben. Elf Kandidatinnen und Kandidaten haben das 

Neu auf WPK.de vom 1. Juni 2023 (ergänzt für das WPK Magazin)

Kontinuierliche Zunahme der Anzahl der 
Kandidaten hält an
Ergebnisse des Wirtschaftsprüfungsexamens I/2023

+ 18,1 %

I/2022 I/2023
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Studienführer Wirtschaftsprüfung
der WPK
Wintersemester 2023/2024

A uf der Internetseite der WPK steht der Studien-
führer Wirtschaftsprüfung für das Wintersemester 
2023/2024 zur Verfügung. Er gibt einen Überblick 

über das berufsbezogene Lehrangebot und über das Lehrper-
sonal von Universitäten, (Fach-)Hochschulen und Berufsaka-
demien in Deutschland. th

Studienführer abrufbar unter 
www.wpk.de/studienfuehrer/

Wintersemester 2023/2024

Studienführer Wirtschaftsprüfung
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Ergebnisse des Wirtschaftsprüfungsexamens
– Prüfungstermin I/2023 –

Modul Kandidaten/
Kandidatinnen

je Modul

Triftiger Grund
(Erkrankung)

Rücktritte Teilnehmer/
Teilnehmerinnen

an der
Modulprüfung

Zur mündlichen
Modulprüfung 

nicht
zugelassen

Modulprüfung
nicht bestanden

Modulprüfung
bestanden

absolut relativ absolut relativ absolut relativ absolut relativ

Wirtschaftliches Prüfungswesen,  
Unternehmensbewertung  

und Berufsrecht
130 12 10 108 100,0 % 25 23,1 % 33 30,6 % 50 46,3 %

davon Erstprüfung 92 10 7 75 100,0 % 15 20,0 % 24 32,0 % 36 48,0 %

davon 1. Wiederholung 29 2 3 24 100,0 % 4 16,7 % 8 33,3 % 12 50,0 %

davon 2. Wiederholung 9 0 0 9 100,0 % 6 66,7 % 1 11,1 % 2 22,2 %

Angewandte Betriebswirtschafts-
lehre, Volkswirtschaftslehre

121 10 11 100 100,0 % 7 7,0 % 15 15,0 % 78 78,0 %

davon Erstprüfung 95 9 6 80 100,0 % 5 6,2 % 15 18,8 % 60 75,0 %

davon 1. Wiederholung 23 1 5 17 100,0 % 1 5,9 % 0 0,0 % 16 94,1 %

davon 2. Wiederholung 3 0 0 3 100,0 % 1 33,3 % 0 0,0 % 2 66,7 %

Wirtschaftsrecht 117 3 6 108 100,0 % 3 2,8 % 12 11,1 % 93 86,1 %

davon Erstprüfung 97 3 5 89 100,0 % 3 3,4 % 11 12,3 % 75 84,3 %

davon 1. Wiederholung 18 0 0 18 100,0 % 0 0,0 % 1 5,6 % 17 94,4 %

davon 2. Wiederholung 2 0 1 1 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 100,0 %

Steuerrecht 65 8 8 49 100,0 % 13 26,5 % 11 22,5 % 25 51,0 %

davon Erstprüfung 49 7 7 35 100,0 % 9 25,7 % 10 28,6 % 16 45,7 %

davon 1. Wiederholung 11 1 0 10 100,0 % 2 20,0 % 0 0,0 % 8 80,0 %

davon 2. Wiederholung 5 0 1 4 100,0 % 2 50,0 % 1 25,0 % 1 25,0 %

gesamt 433 33 35 365 100,0 % 48 13,1 % 71 19,5 % 246 67,4 %

Verkürzte Prüfung nach § 13a WPO 
(nicht modularisiert)

0 0 0 0 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0  %

Wirtschaftsprüfungsexamen endgültig nicht bestanden, da 
sie mindestens eine Modulprüfung zum zweiten Mal wieder-
holt und wiederum nicht bestanden haben. Alle übrigen Prü-
fungsteilnehmerinnen und -teilnehmer können noch weitere 
Modulprüfungen absolvieren und haben dadurch die Mög-
lichkeit, das Wirtschaftsprüfungsexamen zu bestehen.

/ / Anstieg der Kandidatenzahl auch im 
 Prüfungstermin II/2023

Am Prüfungstermin II/2023 nehmen 1.541 Kandidatinnen und 
Kandidaten teil. Nach 1.274 im Vorjahrestermin ist dies noch 
einmal eine Steigerung um rund 21 %. Insgesamt steigt da-
mit im Vergleich zum Vorjahr die Teilnehmerzahl von 1.578  
auf 1.902. tü
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EU-Hinweisgeberrichtlinie 2019/1937 – 
Handlungsbedarf im Mittelstand
Die Vorgaben zum Hinweisgeberschutz verpflichten zahlreiche Unternehmen zur Einrichtung eines internen 
Hinweisgebersystems. Welche Vorteile ein digital gestütztes System bringen kann, erfahren Sie hier.

Interview mit Jan Philip Leisering 

ANALYSEN UND MEINUNGEN

H err Leisering, was versteht man unter einem Hin-
weisgebersystem? Welche Hinweise sollen hierü-
ber eingereicht werden?

Als Hinweisgebersystem bezeichnet man allgemein einen Ka-
nal, der die vertrauliche Meldung potenzieller oder tatsäch-
licher Rechtsverstöße an eine geeignete Stelle ermöglicht. 
Durch die über das Hinweisgebersystem erhaltenen Informati-
onen soll das Unternehmen in der Lage sein, auf einen festge-
stellten Pflichtverstoß zu reagieren und den Sachverhalt auf-
zuklären.

Grundsätzlich kann jegliches regelwidrige Verhalten ge-
meldet werden. Darunter kann zum Beispiel der Verdacht auf 
strafbare Handlungen wie Korruption oder Geldwäsche fallen. 

Nach dem Hinweisgeberschutzgesetz sind insbesondere 
Hinweise zu straf- oder bußgeldbewehrten Verstößen sowie 
Verstöße gegen Unionsrecht sowie Rechtsvorschriften des 
Bundes und der Länder schützenswert.

Das klingt jetzt stark nach Whistleblowing. Was sind 
denn die Vor- und Nachteile eines solchen Systems?
Meldekanäle befähigen Unternehmen, auf Pflichtverstöße zu 
reagieren, diese aufzuklären und so Haftungsfälle und Re-
putationsschäden zu vermeiden. Die Einrichtung eines Hin-
weisgebersystems wirkt aber auch in dem Sinne präventiv, 
dass Pflichtverstöße erst gar nicht begangen werden. Gleich-
zeitig werden mithilfe von Hinweisgebersystemen Missstände 
aufgedeckt, die ansonsten unentdeckt geblieben wären.

Viele Unternehmen befürchten, dass durch die Einrichtung 
eines Hinweisgebersystems die Anzahl von allgemeinen Mel-
dungen steigt oder gar missbräuchliche Meldungen eingehen 
und sich dies nachteilig auf das Unternehmen auswirkt. In der 
Praxis sind diese Sorgen meist unbegründet. Vielmehr ist zu 
beobachten, dass relevante Meldungen abgegeben werden, 
die finanzielle und rechtliche Risiken minimieren.

Für wen ist ein solches Hinweisgebersystem interessant?
In Deutschland waren bislang nur bestimmte Unternehmen 
– unter anderem Kreditinstitute, Versicherungen oder Wirt-
schaftsprüfungspraxen – nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG dazu 
verpflichtet, ein Hinweisgebersystem als Bestandteil des Com-
pliance Management Systems einzuführen. 

Sofern Prüfungspraxen gesetzliche Abschlussprüfungen 
nach § 316 HGB durchführen, waren diese ebenfalls nach 
§ 55b Abs. 2 Nr. 7 WPO zur Einrichtung eines Hinweisgeber-
systems verpflichtet.

Durch das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG, siehe hierzu 
auch Seite 48 f. in diesem Heft) besteht nun auch für Beschäf-
tigungsgeber die gesetzlich geregelte Pflicht, einen internen 
Meldekanal für Hinweisgeber einzurichten. Für Unternehmen 
ab 250 Beschäftigten gilt diese Pflicht bereits seit Inkrafttre-
ten des Gesetzes am 2. Juli 2023. Unternehmen mit mehr als 
50 und bis zu 249 Mitarbeitern haben noch bis zum 17. Dezem-
ber 2023 Zeit. Für öffentliche Einrichtungen, und Behörden und 
Kommunen ab 10.000 Einwohnern ist bereits jetzt von einer 
unmittelbaren Geltung der EU-Richtlinie auszugehen. Fo
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Wie kann so ein Hinweisgebersystem aussehen?
Hinweisgeber können zwischen der Meldung an eine interne 
oder externe Stelle wählen.

Eine externe (öffentliche) Stelle kann beispielsweise das 
Bundesamt für Justiz, die BaFin oder das Bundeskartellamt 
sein. Bei einer Meldung an eine externe Stelle entfällt für das 
Unternehmen jedoch die Möglichkeit, dem Vorwurf selbst 
nachzugehen und auf die behördlichen Maßnahmen vorbe-
reitet zu sein. Im eigenen Interesse sollten Unternehmen eine 
interne Meldestelle für Hinweisgeber möglichst attraktiv und 
effizient gestalten. 

In erster Linie bietet sich als Hinweisgebersystem die Ein-
richtung einer digitalen Maßnahme an. Dies stellt eine ein-
fache, praktikable und sichere Lösung dar. Die richtige Um-
setzung des HinSchG ist dabei vielschichtig und erfordert die 
Berücksichtigung von datenschutz- und arbeitsrechtlichen Be-
sonderheiten. Die Einrichtung des Systems und die Entgegen-
nahme der Meldungen in der Organisation übernehmen Per-
sonen, die über „die notwendige Fachkunde“ verfügen (Com-
pliance Officer, Syndikusrechtsanwalt). Ebenfalls bietet sich 
das Zusammenspiel eines digitalen Meldesystems mit einem 
externen Ombudsmann (beispielsweise Rechtsanwalt) an. 

Grundsätzlich wäre auch ein unternehmensinterner Brief-
kasten denkbar. Mit Blick auf die gesetzlichen Vorgaben er-
fordert diese Option allerdings einen erheblichen organisato-
rischen Aufwand.

Was sind die Vorteile einer Softwarelösung?
Wer sich für ein professionelles, softwaregestütztes System 
entscheidet, profitiert von vielen Vorteilen. So können Hinwei-
se ortsunabhängig und rund um die Uhr abgegeben werden. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass die zuständige Stel-
le den Kontakt zum Hinweisgeber halten, Rückfragen stel-

len und über das Ergebnis der Untersuchungen informieren 
kann. Schließlich sind ein Dialog und Rückfragen oftmals für 
den Erfolg der Untersuchungen entscheidend. Hinzu kommen 
die organisatorischen Vorteile wie Dokumentation und Aus-
wertung.

Und wie läuft so ein Meldeprozess dann ab?
Bei einer Meldung an ein internes Hinweisgebersystem ist es 
wichtig, dass eine Meldung sowohl in schriftlicher als auch 
mündlicher Form für unternehmensinterne und externe Per-
sonen erfolgen kann. Die Vertraulichkeit des Hinweisgebers 
muss gewahrt bleiben und bei Bedarf muss die Möglichkeit ei-
nes Vieraugengesprächs bestehen. Die Meldestelle ist außer-
dem verpflichtet, dem Hinweisgeber innerhalb von sieben Ta-
gen eine Eingangsbestätigung und binnen 90 Tagen eine Rück-
meldung zu ergriffenen Maßnahmen zukommen zu lassen. 

Herr Leisering, bitte geben Sie uns zum Schluss noch 
ein paar praktische Hinweise. Worauf sollte bei der Ein-
führung eines Hinweisgebersystems geachtet werden?
Vorrangig spielt die unternehmensinterne Kommunikation 
bei der Einführung von Hinweisgebersystemen eine entschei-
dende Rolle. Wer Mitarbeiter im Vorfeld über den Ablauf in-
formiert und für aktuelle Compliance-Themen sensibilisiert, 
schafft Vertrauen. 

Wenn ein System neben Mitarbeitern ergänzend auch An-
spruchsgruppen außerhalb des Unternehmens einbezieht, wie 
zum Beispiel Kunden oder Lieferanten, können diese Meldun-
gen ebenfalls dazu beitragen, das eigene Unternehmen zu 
schützen. 

Zu guter Letzt ist es sinnvoll, den Meldenden bei der Hin-
weisabgabe Orientierung zu geben.

Dies ist insbesondere in digitalen Hinweisgebersystemen 
möglich, die es erlauben, eigene Fallkategorien zu erstellen, 
wie zum Beispiel Geldwäsche, Umweltschutz oder Daten-
schutz. Unwichtige Meldungen wie „Jemand hat das Fenster 
offengelassen“ werden so vermieden. Insgesamt bleibt die 
Anzahl an Meldungen in einem gut handhabbaren Rahmen.

Jan Philip Leisering
B. Sc. Betriebswirtschaftslehre, Bankkaufmann (IHK), ist Referent 
für Partnerschaften bei der Vispato GmbH. Mit dem onlinebasier-
ten Hinweisgebersystem unterstützt Vispato weltweit Unterneh-
men, Compliance-Maßnahmen zu etablieren und gesetzliche 
Anforderungen wie die EU-Hinweisgeberrichtlinie einzuhalten. 
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AUS DER RECHTSPRECHUNG

I n einem komplexen Steuerberatungsverhältnis kann es 
mitunter zu unterschiedlichen Auffassungen kommen über 
den inhaltlichen Umfang der von dem Berater geschul-

deten Tätigkeit. Dies kann eine enorme wirtschaftliche Be-
deutung haben. In dem hier zu besprechenden Fall hatte ei-
ne Personengesellschaft sowie deren Kommanditisten gegen 
eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf Schadenersatz in 
dreistelliger Millionenhöhe geklagt, da diese im Rahmen ihrer 
vielfältigen Leistungen als steuerliche Beraterin nicht auf ei-
ne für die Gesellschafter steuerlich günstigere Unternehmens-
struktur hingewiesen hatte.

Das LG Köln hat mit Urteil vom 20. Dezember 2019 – 2 O 
246/18 die Klage abgewiesen. Das OLG Köln hat mit Beschluss 
vom 14. Oktober 2021 – 16 U 13/20 die Berufung der Kläger 
gegen das Urteil des LG zurückgewiesen. 

Der BGH hat abschließend mit Beschluss vom 19. Januar 
2023 – IX ZR 168/21 die Nichtzulassungsbeschwerde der Klä-
ger gegen den Beschluss des OLG ohne weitere Begründung 
zurückgewiesen.

/ / Steuerberatungsverträge

Bei der Mandantschaft handelte es sich um eine Firmengrup-
pe, an deren Spitze ursprünglich eine KG stand. Es gab zwei 
Gesellschafterstämme, die jeweils durch mehrere Komman-
ditisten vertreten waren. Die verklagte Beraterin beriet auf 
Grundlage separater Verträge die Firmengruppe und auch 
die Gesellschafter bis ins Jahr 2017 in steuerlichen Angele-
genheiten. Die schriftlich verfassten Steuerberatungsverträge 
erfassten ausdrücklich genannte übliche Tätigkeiten, wie die 
Erstellung von Steuererklärungen und die Beratung in laufen-
den Steuerangelegenheiten. Zudem wurde dort vereinbart, 
dass spezielle Steuerberatungsleistungen auf Anfrage er-
bracht werden: „Die im Einzelnen zu erbringenden Beratungs-
leistungen werden die Vertragsparteien in einem solchen Fall 

HAFTUNGSRECHT

Hinweispflicht auf eine steuerlich 
günstigere Unternehmensstruktur?

Heiner Weskamp, Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt), 
VSW – Die Versicherergemeinschaft für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

schriftlich oder per E-Mail spezifizieren und miteinander ab-
stimmen.“

/ / Beratungsprojekte

Im Jahr 2011 sollte eine Umstrukturierung erfolgen. Hinter-
grund war angesichts einer Zunahme des Auslandsgeschäf-
tes der Wunsch nach einer Absicherung des Vermögens der 
KG gegen Haftungsansprüche, insbesondere aus den USA. 
Die Beklagte übernahm die Rolle der Projektleitung, wobei 
der genaue Umfang streitig war. Um die durch die Schaffung 
einer neuen Konzernspitze im Sinne des § 290 HGB mögli-
cherweise drohenden Nachteile zu vermeiden, wurde die Eta-
blierung einer Doppelspitze durch zwei gleichrangige Perso-
nengesellschaften erwogen und im Jahr 2012 umgesetzt. Eine 
dieser Gesellschaften wurde nach Klageerhebung auf die hier 
klagende KG verschmolzen.

Gleichzeitig sollte im Rahmen der vorweggenommenen 
Erbfolge jeder Gesellschafterstamm nur durch eine Person 
vertreten sein. Die übrigen Gesellschafter sollten als Aus-
gleich umfangreiche Vermögenswerte ohne Unternehmens-
beteiligung erhalten. Die Beklagte entwarf ein Konzept einer 
zeitweisen Übertragung geringer Kommanditbeteiligungen 
und überproportionaler Anteile am erheblichen Sonderbe-
triebsvermögen unter Nutzung schenkungssteuerlicher Privi-
legierungen für Betriebsvermögen.

Ende 2015 kam es zu einem weiteren Strukturierungspro-
zess, um die Gesellschaft für die heutige Industrielandschaft, 
auch im Hinblick auf das weitere Auslandsgeschäft, fit zu ma-
chen. Die Beklagte begleitete das Projekt steuerberatend. Ne-
ben vielfältigen Teilbereichen der Beratung wurde in einem 
Unterthema die „Optimierung der Konzernsteuerquote“ mit 
dem Status „On Hold“ aufgeführt. Die gefundene Zielstruktur 
wurde mit Wirkung zum 31. Dezember 2016 umgesetzt.
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/ / Klageforderung

Im Jahr 2017 brachte ein neuer steuerlicher Berater den Vor-
schlag der Zwischenschaltung von Kapitalgesellschaften auf, 
durch die sich die Steuerlast der Gesellschafter von ca. 38 % 
auf ca. 30 % reduzieren ließe. Eine solche kapitalgesellschaft-
liche Umstrukturierung wurde auch zum 1. Januar 2018 um-
gesetzt. Die Kläger verlangten sodann mit ihrer Klage von der 
Beklagten im Wesentlichen denjenigen Steuerbetrag ersetzt, 
den sie nach ihren Berechnungen durch eine hypothetisch 
bereits im Jahr 2013 implementierte kapitalgesellschaftliche 
Struktur erspart hätten. Sie meinten, die Beklagten hätten be-
reits im Jahr 2011 bei der Umstrukturierung und der Erbfolge-
planung auf diese Möglichkeiten hinweisen müssen.

/ / LG Köln: Keine Pflichtverletzung

Nach Ansicht des LG Köln hat die Beklagte weder eine Be-
ratungspflicht noch eine sich hieraus ergebende Schutz- und 
Warnpflicht als vertragliche Nebenpflicht verletzt. Maßgeb-
lich waren die jeweiligen, getrennt zu betrachtenden Bera-
tungsverträge.

/ / Beratungsverträge zugunsten der Gesell-
schaften

Nach Inhalt und Umfang der zugunsten der Gesellschaften der 
Firmengruppe geschlossenen Steuerberaterverträge war die 
Beklagte nicht verpflichtet, eine steueroptimierende Beratung 

im Hinblick auf die auf Ebene der persönlichen Gesellschaf-
ter anfallenden Einkünfte zu erbringen. Auch bei einem Dau-
ermandat und einer von den Klägern bezeichneten „ausge-
lagerten Steuerabteilung“ ergibt sich der inhaltliche Umfang 
der geschuldeten Tätigkeit aus den zugrundeliegenden Ver-
trägen. Danach schuldete die Beklagte eine gestaltende Steu-
erplanungsberatung nur auf Anfrage, wobei die einzelnen zu 
erbringenden Beratungsleistungen schriftlich oder per E-Mail 
spezifiziert und abgestimmt werden sollten. „… jedenfalls be-
stand keine Hauptleistungspflicht der Beklagten, die Struktu-
ren der Firmengruppe auf steuerliche Optimierungsmöglich-
keiten – zumal im Hinblick auf die Besteuerung der Einkünfte 
der nicht am Vertrag beteiligten persönlichen Gesellschafter – 
zu untersuchen und hierüber anlasslos zu informieren.“ 

Eine solche Gestaltungsberatung musste sich der Beklag-
ten auch nicht anlässlich der Umstrukturierung im Jahr 2011 
aufdrängen. Projektziel war die Abschottung gegenüber 
möglicherweise existenzbedrohenden Regressforderungen 
aus dem US-amerikanischen Geschäft. Die Besteuerung der 
Einkünfte der persönlichen Gesellschafter war weder Gegen-
stand dieses Projektes noch stand sie in thematischer oder 
organisatorischer Nähe zu dessen Projektziel oder -inhalten. 
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Weil ein umfassender 
Beratungsauftrag zur einheitlichen 

Prüfung der Gesamtheit von 
Gesellschaften und Gesellschaftern 
nicht erteilt worden ist, „sondern 
… jeweils nur eine eingeschränkte 

Prüfung, ist es mit Treu und 
Glauben nicht vereinbar, sich 

darauf zu berufen, dass eine solche 
umfassende Gesamtprüfung (mit der 

Folge etwaiger Hinweispflichten) 
gleichwohl, nämlich als Nebenpflicht, 

geschuldet werde.

Zeitschriftenformat: ............................. DIN A4
 210 x 297 mm beschnitten, 216 x 303 mm unbeschnitten
 Beschnitt rundum 3 mm
 Satzspiegel: 170 mm breit, 260 mm hoch
 2 Spalten à 83 mm bzw. 3 Spalten à 54 mm

Druck- und Bindeverfahren, ................ Offsetdruck, Klammerheftung. Druckunterlagen werden ausschließlich als druckfähige 
Druckunterlagen: PDF-Datei angenommen.

Druckunterlagen:................................... Daten: PDF druckfähig und hoch aufgelöst. Farben: Cyan, Magenta, Yellow, Schwarz (EUROSKALA).
 Für eine einwandfreie Druckqualität sollten Ihre Halbtonbilder mit mind. 300 dpi gescannt werden.
 Für Strich-Abbildungen sind 1200 dpi (mind. 600 dpi) erforderlich. Alle verwendeten Bildelemente
 dürfen nicht komprimiert sein (keine offenen Dokumente, z. B. Büroanwendungen).
 Eingebundene Farbbilder nur im CMYK-Modus, nicht im RGB-Modus, kein DCS2-Format,
 keine JPEG-Komprimierung.

Schriften: ................................................ Fügen Sie bitte alle Zeichensätze, auch Logo- und Zeichen-Fonts, bei. Zusammengehörige Dateien
 (Layout-, Bild-, Schrift-Dateien) müssen sich immer innerhalb eines Verzeichnisses/Ordners befinden.
 Eine Überprüfung eingehender Daten wird von uns binnen eines Arbeitstages gewährleistet.
 Bei nicht korrekten Daten/Dateien werden Sie bzw. der uns genannte Ansprechpartner umgehend
 unter der uns übermittelten Telefonnummer benachrichtigt.

Termine: .................................................. Ausgabe Erscheinungstermin Buchungsschluss Druckunterlagen-
schluss Anzeigen

Anliefertermin 
für Beilagen

1/2024 15.02.2024 12.01.2024 22.01.2024 02.02.2024

2/2024 15.05.2024 15.04.2024 22.04.2024 02.05.2024

3/2024 16.09.2024 14.08.2024 23.08.2024 04.09.2024

4/2024 20.12.2024 20.11.2024 22.11.2024 06.12.2024

http://www.stock.adobe.com
http://www.stock.adobe.com
http://www.wpk.de/studienfuehrer/
http://www.stock.adobe.com
http://www.stock.adobe.com
http://www.stock.adobe.com
http://www.stock.adobe.com
http://www.stock.adobe.com
http://www.stock.adobe.com
mailto:cm@mattheis-berlin.de


MEDIADATEN 2024
ANZEIGENPREISLISTE GÜLTIG AB JANUAR 2024

WPK MAGAZIN | MEDIADATEN 2024 Kontakt mattheis. werbeagentur gmbh · Tel.: +49 30 3480633-0 · E-Mail: cm@mattheis-berlin.de 6

WPK MAGAZIN

1/3 Seite quer
 Satzspiegel: 170 x 87 mm
 Anschnitt: 210 x 99 mm

Listenpreis: 3.214,00 €

1/4 Seite hoch
 Satzspiegel: 43 x 260 mm
 Anschnitt: 53 x 297 mm

Listenpreis: 2.968,00 €

1/2 Seite quer
 Satzspiegel: 170 x 130 mm
 Anschnitt: 210 x 148 mm

Listenpreis: 3.718,00 €

1/3 Seite hoch 
 Satzspiegel: 54 x 260 mm
 Anschnitt: 75 x 297 mm

Listenpreis: 3.214,00 €

1/2 Seite hoch
 Satzspiegel: 83 x 260 mm
 Anschnitt: 105 x 297 mm

Listenpreis: 3.718,00 €

1/4 Seite quer
 Satzspiegel: 170 x 65 mm
 Anschnitt: 210 x 74 mm

Listenpreis: 2.968,00 €

2/1 Seite 
 Satzspiegel: 382 x 260 mm
 Anschnitt: 420 x 297 mm

Listenpreis: 9.856,00 €

1/1 Seite 
 Satzspiegel: 170 x 260 mm
 Anschnitt: 210 x 297 mm

Listenpreis: 5.220,00 €

4. Umschlagseite
 Anschnitt: 210 x 180 mm

Listenpreis: 5.000,00 €

2. und 3. Umschlagseite 
 Anschnitt: 210 x 297 mm

Listenpreis: 5.712,00 €

Imageanzeigen ................
Anzeigenformate /  
Preise für 
Farb-Anzeigen 4c:

2/3 Seite quer 
 Satzspiegel: 170 x 173 mm
 Anschnitt: 210 x 198 mm

Listenpreis: 4.469,00 €

PDF Version: 
PDF/X-3:2003

Farbprofil: 
ISO Coated V2 (ECI)

Beschnitt: 
+ 3 mm rundum

Bitte alle Sonder-
farben löschen!

Rechteck klein
 Satzspiegel: 83 x 110 mm

Listenpreis: 1.990,00 €

Quadrat klein
 Satzspiegel: 83 x 83 mm

Listenpreis: 995,00 €

Sonderformate: ...............

Abweichende Formate, Mengen, Sonderfarben und 
Sonderproduktionen auf Anfrage.
Preise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. 

Rabatte (auf Netto- ......... 20 % Rabatt auf den Listenpreis bei Erstbuchungen
Gesamtsumme):  10 % Rabatt auf den Listenpreis ab 3 Anzeigenschaltungen innerhalb eines Jahres
 25 % Rabatt auf den Listenpreis für WPK-Mitglieder 
 2 % Skonto bei vorliegendem SEPA-Lastschriftmandat

Agenturvergütung: ......... 15 %

Etikettierbereich
(vollflächiges Etikett!

12,5 x 8,5 cm)

Etikettier-
bereich

mailto:cm@mattheis-berlin.de


MEDIADATEN 2024
ANZEIGENPREISLISTE GÜLTIG AB JANUAR 2024

WPK MAGAZIN | MEDIADATEN 2024 Kontakt mattheis. werbeagentur gmbh · Tel.: +49 30 3480633-0 · E-Mail: cm@mattheis-berlin.de 7

WPK MAGAZIN

Online Anzeigen: .............

WPK Börsen

WPK-Mitglieder und Nichtmitglieder können die WPK Börsen auf der Internetseite der WPK unter  
www.wpk.de/boersen/ kostenlos nutzen.

Ansprechpartner für Online Anzeigen
Wirtschaftsprüferkammer
Tel.: +49 30 726161-257 · Fax: +49 30 726161-228
E-Mail: magazin@wpk.de

Neben den Imageanzeigen (Seite 6) besteht die Möglichkeit, Anzeigen in den drei WPK Börsen zu schalten.

 Hier können Sie Stellenangebote anbieten, Bewerber nach geeigneten Stellen suchen oder eigene Gesuche aufgeben.

Sie steht Ihnen für Kontaktaufnahmen in drei Bereichen zur Verfügung:
Kooperation: Sie möchten mit einer WP/vBP-Praxis zusammenarbeiten oder suchen Unterstützung für Ihre Praxis.
Qualitätskontrolle: Sie suchen einen Prüfer für Qualitätskontrolle oder möchten Ihre Tätigkeit als Prüfer für Qualitätskontrolle an-
bieten.
Praxis: Sie suchen Kanzlei-Angebote (Praxen, Praxisanteile, Bürogemeinschaften) oder möchten ein Angebot machen.

WP/vBP-Praxen können hierüber Praktikumsplätze anbieten, Studierende nach geeigneten Praktikumsplätzen suchen oder eigene 
Gesuche aufgeben.

Ansprechpartner für gestaltete Anzeigen
mattheis. werbeagentur gmbh
Tel.: +49 30 3480633-0 · Fax: +49 30 3480633-33
E-Mail: cm@mattheis-berlin.de

Anzeigenformate und -preise
Die Kosten für Rubrikanzeigen richten sich nach dem Format und werden nach Millimetern
berechnet (siehe Anzeigenformate und -preise auf den Folgeseiten).

Gestaltete Anzeigen: ......

Stellenbörse: ....................

Praktikumsbörse: ............

Kooperations- und  
Praxisbörse: ......................

Kleinanzeigen schwarz-weiß farbig

Millimeterpreis 1-spaltig (Spaltenbreite 54 mm) 3,90 € 4,37 €

Millimeterpreis 2-spaltig (Spaltenbreite 112 mm) 4,80 € 5,38 €

Millimeterpreis 3-spaltig (Spaltenbreite 170 mm) 5,50 € 6,16 €

Chiffregebühr und Offertenporto 6,50 €

Gestaltung, Bearbeitung pro Anzeige pauschal 40,00 €

www.wpk.de/boersen/
mailto:cm@mattheis-berlin.de
mailto:magazin@wpk.de
mailto:cm@mattheis-berlin.de
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/ / Anzeigenformate und -preise

Alle Preise sind Nettokosten.
Pro Anzeige wird außer den unten genannten Schaltkosten eine einmalige Bearbeitungs-/Gestaltungspauschale 
von 40,00 Euro erhoben, ggf. zuzüglich Chiffregebühr/Offertenporto von 6,50 Euro pro Anzeige.

Anzeigen (Alle Anzeigen sind im Satzspiegel)
Höhe- und Breitenangaben in Millimeter

Version 1 
 54 x 260 mm

sw: 1.014,00 €
fb: 1.136,20 €

Version 1 
 170 x 260 mm

sw: 1.430,00 €
fb: 1.601,60 €

Version 1
 112 x 260 mm

sw: 1.248,00 €
fb: 1.398,80 €

Version 2
 112 x 130 mm

sw: 624,00 €
fb: 699,40 €

Version 3
 112 x 87 mm

sw: 417,60 €
fb: 468,06 €

Version 2
 54 x 130 mm

sw: 507,00 €
fb: 568,10 €

Version 2
 170 x 130 mm

sw: 715,00 €
fb: 800,80 €

Version 3
 54 x 87 mm

sw: 339,30 €
fb: 380,19 €

Version 3
 170 x 87 mm

sw: 478,50 €
fb: 535,92 €

1-spaltige Anzeigen: .......

3-spaltige Anzeigen: .......

2-spaltige Anzeigen: ....... Preis schwarz-weiß (sw), pro mm: 4,80 Euro | Preis farbig (fb), pro mm: 5,38 Euro

Preis schwarz-weiß (sw), pro mm: 5,50 Euro | Preis farbig (fb), pro mm: 6,16 Euro

Preis schwarz-weiß (sw), pro mm: 3,90 Euro | Preis farbig (fb), pro mm: 4,37 Euro

mailto:cm@mattheis-berlin.de
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/ / Anzeigen buchen

Sie übermitteln der Anzeigenagentur Ihren Anzeigentext per E-Mail an cm@mattheis-berlin.de und wir legen Ihre Anzeige in der 
passenden Größe an. Sie können aber auch selbst bestimmen, wie groß Ihre Anzeige werden soll – siehe Anzeigenformate. Wir 
schicken Ihnen dann Ihre Musteranzeige, ein Kostenangebot und ein Buchungsformular zu. 

Haben Sie sich für eine Buchung entschieden, können Sie das ausgefüllte Buchungsformular als E-Mail-Anhang gescannt 
zurückschicken oder die Buchung formlos per E-Mail bestätigen. Daraufhin erhalten Sie eine Buchungsbestätigung für Ihre Akten. 
Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter.

/ / Technische Angaben

Falls Sie Ihre Anzeige selbst gestalten wollen, schicken Sie Ihre Druckunterlage bitte als druckoptimierte PDF-Datei oder als eps-
Datei an die E-Mail-Adresse cm@mattheis-berlin.de. Farben nur nach Euroskala verwenden.

Ausgabe Erscheinungstermin Buchungsschluss Druckunterlagen-
schluss Anzeigen

1/2024 15.02.2024 12.01.2024 22.01.2024

2/2024 15.05.2024 15.04.2024 22.04.2024

3/2024 16.09.2024 14.08.2024 23.08.2024

4/2024 20.12.2024 20.11.2024 22.11.2024

1.  Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) behält sich vor, 
Anzeigenaufträge wegen des Inhalts oder der technischen 
Form abzulehnen.

2.  Anzeigenaufträge können nur ausgeführt werden, wenn 
die Druckunterlagen rechtzeitig zum Druckunterlagen-
schluss bei der mattheis werbeagentur gmbh vorliegen. 
Aktuelle Termine entnehmen Sie diesen WPK-Mediadaten.

3.  Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen endet 
einen Monat nach Erscheinen der jeweiligen Anzeige, 
sofern nicht schriftlich eine andere Vereinbarung getroffen 
worden ist.

4.  Reklamationen müssen innerhalb von 14 Tagen nach 
Rechnungserhalt geltend gemacht werden.

5.  Geringfügige Tonwert- und Passabweichungen sind 
technisch bedingt und berechtigen nicht zur Minderung, 
ebenso wie wegen nicht eingehaltenen Anschnitts falsch 
beschnittene Anzeigen.

6.  Die WPK bemüht sich, Platzierungswünsche zu erfüllen, 
kann diese aber aus technischen Gründen nicht garan-
tieren.

7.  Die Erscheinungstermine (15. Februar, 15. Mai, 
15. September, 20. Dezember) können aus redaktionellen 
oder technischen Gründen um einige Tage variieren.

Allgemeine Geschäftsbedingungen:

mailto:cm@mattheis-berlin.de
mailto:cm@mattheis-berlin.de
mailto:cm@mattheis-berlin.de
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/ / Technische Angaben

Die Platzierung Ihrer Beilage im Heft ist abhängig von den technischen Möglichkeiten. Die maximale Größe der Beilage beträgt 
200 x 287 mm, die minimale Größe 105 x 148 mm. Unter Umständen darf Ihre Beilage auch mehr als 25 g wiegen. Dies prüfen 
wir auf Anfrage.

Vor Auftragsannahme und -bestätigung ist die Vorlage eines verbindlichen Musters (notfalls eines Blindmusters) mit Größen- 
und Gewichtsangabe erforderlich. Ihre Beilagen müssen den Postbestimmungen entsprechend so gestaltet sein, dass sie 
nicht mit dem Redaktionsteil verwechselt werden können. Sie sollten möglichst so beschaffen sein, dass eine zusätzliche 
Bearbeitung entfällt. Gefalzte und geheftete Beilagen können nur dann maschinell beigelegt werden, wenn sie an der langen 
Seite geschlossen sind. Für den elektronischen Versand einer Beilage wird eine PDF-Datei benötigt, die eine Größe von ca. 2 
MB nicht überschreiten sollte.

Die Liefermenge Ihrer Beilagen sollte als Ausgleich für mögliche Schäden beim Transport oder bei der Verarbeitung um ca. 3 % 
höher sein als die jeweilige Auflage. Bei einer Buchung der Gesamtauflage liefern Sie uns daher bitte ca. 16.500 Beilagen.

WICHTIG! Auf Ihrem Lieferschein sollte unbedingt das Stichwort „WPK Magazin“ stehen, damit es nicht zu Verwechslungen 
oder sogar Rücksendungen kommt!

BONIFATIUS GmbH
Druck – Buch – Verlag
Herr Tammo Wilm 
Karl-Schurz-Straße 26 · 33100 Paderborn

Falls Sie Ihre Beilage nicht selbst drucken möchten, bieten wir Ihnen an, dass die Druckerei dies für Sie übernimmt. Dadurch 
sparen Sie auch die Transportkosten für die Anlieferung der Beilagen.

Beilagen
/ / Beilagenformate und -preise

Beilagen können Sie für die Druckauflage des WPK Magazins (ca. 16.000 Exemplare), die in allen Bundesländern erscheint, 
oder auch für einzelne Regionalauflagen buchen. Die Auflagenhöhe der Regionalbeilagen nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Empfängern des WPK Magazins im PDF-Format die Beilage ebenfalls im PDF-Format zu 
übersenden. Hierfür wird eine Servicepauschale in Höhe von 25,00 Euro erhoben.

      max. 200 x 287 mm, 
min.  105 x 148 mm; 
25 g

Platzierung, ......................
Größe, Gewicht:

Gesamtauflage, ...............
Regionalauflage:

Muster, Gestaltung, ........
Bearbeitung:

Liefermenge: ....................

Anlieferadresse: ..............

Druck: ................................

Gewicht/Größe Einzelpreis pro Stück Listenpreis 
Druckauflage

(ca. 16.000 Stück)

Rabatte auf den
Listenpreis

bis 25 Gramm
(im Einzelfall auch  
höheres Gewicht möglich)
max. 200 mm x 287 mm
min.  105 mm x 148 mm

0,25 €
(250 €/1.000 Ex.)

4.000,00 € 20 % für Erstbucher
10 %  ab 3 Buchungen 

pro Kalenderjahr
15 % AE-Provision

2 %  Skonto bei vorliegendem  
SEPA-Lastschriftmandat

Ansprechpartner 
Beilagenbuchungen
Claudia Mattheis
Tel.: +49 30 3480633-0 
E-Mail cm@mattheis-berlin.de

mailto:cm@mattheis-berlin.de
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